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Norm

ABGB §1096 Abs1

ABGB §1097

1. ABGB § 1096 heute

2. ABGB § 1096 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

1. ABGB § 1097 heute

2. ABGB § 1097 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Die zu RS0126618 vertretene Au6assung, die Mietzinsminderung nach § 1096 ABGB setze eine Anzeige im Sinne des §

1097 ABGB voraus, kann für den Fall unverschuldeter Unkenntnis von Mängeln des Bestandobjekts nicht aufrecht

erhalten werden. In einem solchen Fall tri6t die Gefahr eines aus objektiver Sicht nicht dem bedungenen Gebrauch

entsprechenden Bestandobjekts den Vermieter als Eigentümer. Dem Mieter steht im Fall unverschuldeter Unkenntnis

von einem solchen Mangel bei objektiv vorliegenden Mängeln des Bestandobjekts ein Zinsminderungsanspruch auch

ohne eine Anzeige an den Vermieter zu; eine Verp=ichtung zur Untersuchung für den Mieter nicht erkennbarer, nur

theoretisch denkbarer Mängel des Bestandobjekts kann aus seiner P=icht nach § 1097 ABGB, dem Bestandgeber ihm

obliegende Ausbesserungen anzuzeigen, nicht abgeleitet werden.Die zu RS0126618 vertretene Au6assung, die

Mietzinsminderung nach Paragraph 1096, ABGB setze eine Anzeige im Sinne des Paragraph 1097, ABGB voraus, kann

für den Fall unverschuldeter Unkenntnis von Mängeln des Bestandobjekts nicht aufrecht erhalten werden. In einem

solchen Fall tri6t die Gefahr eines aus objektiver Sicht nicht dem bedungenen Gebrauch entsprechenden

Bestandobjekts den Vermieter als Eigentümer. Dem Mieter steht im Fall unverschuldeter Unkenntnis von einem

solchen Mangel bei objektiv vorliegenden Mängeln des Bestandobjekts ein Zinsminderungsanspruch auch ohne eine

Anzeige an den Vermieter zu; eine Verp=ichtung zur Untersuchung für den Mieter nicht erkennbarer, nur theoretisch

denkbarer Mängel des Bestandobjekts kann aus seiner P=icht nach Paragraph 1097, ABGB, dem Bestandgeber ihm

obliegende Ausbesserungen anzuzeigen, nicht abgeleitet werden.
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Der Umstand, dass der Mieter aufgrund der subjektiven Unkenntnis seiner Gefährdung das Objekt weitgehend

uneingeschränkt nutzen konnte, ist bei Ausmittlung der Höhe seiner Zinsminderungsansprüche angemessen zu

berücksichtigen. (T1)
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